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 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Voraus-
setzungen: 

Förderschul-
abschluss oder 

Hauptschule  
Abgang bis Kl. 9 

Hauptschule Ab-
gang ab Kl. 9 oder 

Hauptschulab-
schluss schlechter 

als 3,5 

Hauptschulab-
schluss 

Hauptschulab-
schluss und 

Abschluss der ein-
jährigen BFS 

Realschulabschluss  Realschulabschluss  
und schriftlicher 
Nachweis einer 

Praktikumsstelle 
Aufnahmeprüfung 

Realschulabschluss 
und Berufsab-

schluss 

Realschulabschluss  
und schriftlicher 
Nachweis einer 

Praktikumsstelle 

Schulform:  BVJ BEK BFS BFS BFI FOG FOG FOT 

 Berufs-
vorbereitungs-

jahr 

Berufseinstiegs-
klasse 

Einjährige  
Berufsfachschule 

Zweijährige 
Berufsfachschule 

Farbtechnik 

Zweijährige Be-
rufsfachschule 

Informatik 

Fachoberschule 
Gestaltung 

 Klasse 11 und 12 

Fachoberschule 
Gestaltung 
 Klasse 12 

Fachoberschule 
Technik 

 Klasse 11 und 12 

Dauer:  1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr  2 Jahre 2 Jahre 1 Jahr  2 Jahre 

 
Bautechnik 

Metalltechnik 

Farb- / Holztech-
nik 

 

 
Bautechnik 

 
Holztechnik 

Farbtechnik & 

 Raumgestaltung 

 

           Bautechnik 

Holztechnik 

Farbtechnik & 
Raumgestaltung 

 
Metalltechnik 

 
Farbtechnik   

 

 

 
Informatik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bautechnik 

Metalltechnik 

Elektrotechnik 

Schwerpunkte:  
 
 
 

Weitere Informationen in 
unseren Flyern oder unter 
www.bztg-oldenburg.de 

Klassen: 

BVB 1  

BVM 1 

 BVHF 1 

Klassen: 

BEB 1  

BEH 1 

 BEF 1 

Klassen: 

BFB 1A und B  

BFH 1 

BFF 1 

 BFM 1 

Klasse: 

BFF 2 

 

Klassen: 

BFI 1 und 2 

 

Klassen: 

FOG 1A und B 

 

Klassen: 

FOG 2A bis C 

 

Klassen: 

FOT 1A bis C  

Möglicher Abschluss:  (bei 
entsprechenden  

 Leistungen)  

Hauptschulab-
schluss 

Hauptschulab-
schluss   Erweiterter            

Realschulabschluss  Fachhochschulreife Fachhochschulreife Fachhochschul reife Fachhochschulreife 

So kann es am BZTG-
Oldenburg weiter gehen:  

  2 3   3 4 
Duale 

 Ausbildung 
 6                    

Berufliche Qualifizierung:  Berufliche  
Orientierung 

Berufliche  
Orientierung 

Anrechnung bei der 
Ausbildung möglich 

Anrechnung bei der 
Ausbildung möglich 

Informationstechn. 
Assistent/in  

   

Weitere Hinweise:  
 
 
 
 
 

  Bei nachfolgender 
erfolgreicher Be-
rufsausbildung wird 
der Realschulab-
schulabschluss 
erworben! 

Qualifizierung für 
den Einstieg in die 
Fachoberschule 
Gestaltung. 

Für die Fachhoch-
schulreife muss im 
Anschluss an die 
schulische Ausbil-
dung ein halbjähri-
ges Praktikum 
durchgeführt wer-
den. 
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Voraus-
setzungen: 

Realschulab-
schluss und Be-
rufsabschluss 

Fachhochschulreife  
und technische 

Berufsausbildung 

Erweiterter 
Realschulabschluss  

In der Regel Hauptschulabschluss bis zur Allgemeine n Hochschulreife 

Schulform:  FOT BOT TGO BS 

 Fachoberschule 
Technik Klasse 12  

Berufsoberschule 
Technik 

Technisches 
Gymnasium 
Oldenburg 

Berufsschule 

Dauer:  1 Jahr 1 Jahr 3 Jahre Abhängig vom Ausbildungsberuf 2 bis 3,5 Jahre 

Bautechnik 

Metalltechnik 

Elektrotechnik 

 Berufliches Gymna-
sium mit den 

Schwerpunkten  

Elektrotechnik 

Informationstechnik  

Schwerpunkte:  
 
 
 

Weitere Informationen in 
unseren Flyern oder unter 
www.bztg-oldenburg.de 

Klassen: 

FOT 2A bis E 

Klasse: 

BOT 3 

Klassen / Kurse: 

TGO 1A bis C 

Kursstufe 12 und 13 

Berufe am Standort Straßburger Straße 2 : 

Anlagenmechaniker/-in, Augenoptiker/-in, Bau-
zeichner/-in, Berufskraftfahrer/-in, Beton- und 
Stahlbauer/-in, Dachdecker/-in, Fachkraft für Ab-
wassertechnik, Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Mö-
bel-, Küchen- und Umzugsservice, Wasserversor-
gungstechnik, Fahrradmonteur/-in, Feinwerkme-
chaniker/-in, Fliesenleger/-in, Geomatiker/-in, Gla -
ser/-in, Goldschmied/-in, Hochbaufacharbeiter/-in, 
Holzmechaniker/-in, Industriemechaniker/-in, Ka-
rosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in, Kraft-
fahrzeugmechatroniker/-in, KFZ-
Servicemechaniker/-in, Maurer/-in, Mechatroniker/-
in für Kältetechnik, Metallbauer/-in, Metallfeinarb ei-
ter/-in, Modellbauer/-in, Technische/r Produktde-
signer/-in, Technische/r Zeichner/-in, Teilezurich-
ter/-in, Tischler/-in, Vermessungstechniker/-in, 
Werkzeugmechaniker/-in, Zerspanungsmechani-
ker/-in, Zimmerer/-in, Zweiradmechaniker/-in 

Berufe am Standort Ehnernstraße 132 : 

Bauten- und Objektbeschichter/-in, Buchbinder/-
in, Drucker/-in, Elektroanlagenmonteur/-in, E-
lektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik, 
für Betriebstechnik, für Geräte und Systeme, für 
Maschinen und Antriebstechnik, Fachpraktiker/-
in im Maler- und Lackiererhandwerk, Fahrzeug-
lackierer/-in, Fotograf/-in, Gestalter/-in für visu -
elles Marketing, Informationselektroniker/-in –
Geräte und Systeme, IT-Systemelektroniker/-in, 
Maler- und Lackierer/-in, Mechatroniker/-in, Me-
diengestalter/-in, Raumausstatter/-in, Siebdru-
cker/-in, Systemelektroniker/-in, Verfahrensme-
chaniker/-in für Beschichtungstechnik, Zahn-
techniker/-in 

Möglicher Abschluss:  
(bei entsprechenden  

 Leistungen)  
Fachhochschulreife 

Fachgebundene 
oder Allgemeine  
Hochschulreife 

Allgemeine  
Hochschulreife Berufsschulabschluss, je nach Noten im Zeugnis: Rea lschulabschluss 

So kann es am BZTG-
Oldenburg weiter gehen:  

   10         9 

Berufliche  
 Qualifizierung:  

   Bitte die Hinweise in der Presse oder auf unserer Homepage: www.bztg-oldenburg.de beachten. 

Weitere Hinweise:  
 
 
 
 

.   Die Einschulung findet in der Regel am jeweiligen ersten Unterrichtstag statt. Eine vorherige Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Ausbildungsvertrag und Abschlusszeugnis sind bei der Einschulung vorzulegen. Schülerin-

nen und Schüler dürfen nur eingeschult werden, wenn ihr Wohnort und / oder wenn der Sitz des Ausbil-
dungsbetriebes sich im Einzugsbereich befindet. Schülerinnen und Schüler, die nicht die Voraussetzungen 
erfüllen, dürfen nur bei der Vorlage und Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung (wird vom zuständigen 

Schulträger, z.B. die Stadt Oldenburg, ausgestellt) eingeschult werden. Aufnahme nur im Rahmen der Auf-
nahmekapazitäten. Eine Teilnahme am Unterricht darf nicht ohne Abklärung mit dem Schulträger erfolgen. 


